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Hoffnung im aktivierenden Sozialstaat?
Sozialpolitische Dispositive in der Arbeitsverwaltung

Einleitung

Hoffnungs- sowie Angsträume können sich im Sozialstaat dort öffnen, wo die
Bürgerinnen und Bürger mit sozialpolitischen Institutionen Verbindung aufneh-
men, beziehungsweise auf sozialstaatliche Leistungen angewiesen sind. Um
Leistungen zu beantragen und zu erhalten, treten Bürgerinnen und Bürger häu-
fig in persönlichen Kontakt mit diesen Institutionen. Hierbei kommt den Behör-
den der Arbeitsverwaltung besonders in Erwerbsgesellschaften eine hohe Be-
deutung zu. Diese Gesellschaften bauen vor allem auf dem Erwerbsprinzip auf,
da vornehmlich Erwerbstätigkeit den Lebensunterhalt sichert und mittels so zu-
gänglicher Ressourcen die soziale Positionierung und Teilhabe vollzogen wer-
den. In den Behörden der Arbeitsverwaltung (den Agenturen für Arbeit und
Jobcentern) können die Bürgerinnen und Bürger Beratungs- und Vermittlungs-
dienstleistungen sowie Leistungen zur Lebenssicherung beantragen. Dem folgt
behördlicherseits eine individuelle und tiefgreifende Kriterienprüfung: „Und
diese Behörde [die Arbeitsverwaltung ─ CF] sichert den Lebensunterhalt oder
streicht die Mittel. Das ist von vornherein eine angstbesetzte Situation.“1 (Inter-
view03Regio10), wie die Leitung eines Maßnahmeträgers erklärt, der im Auf-
trag von Jobcentern Maßnahmen für Arbeitslose anbietet.

Nach Heinz Bude umfasst Angst all das, „was die Leute empfinden, was
ihnen wichtig ist, worauf sie hoffen und woran sie verzweifeln.“ (Bude 2015:
10) Die Begriffe „Hoffnungs- und Angsträume“ verwende ich nicht allein im
räumlichen Sinne für Orte, an denen Menschen diese Emotionen empfinden.
Vielmehr stehen sie für soziale Räume und Entstehungskontexte der Hoffnung
und Angst. Angelehnt an Jürgen Gerhards Soziologie der Emotionen gehe ich
davon aus, dass Emotionen nicht allein durch individuelle Charaktereigenschaf-
ten geprägt, sondern auch durch Macht- und Statusbedingungen bestimmt
sind (Gerhards 1988). Vor diesem Hintergrund werden Emotionen, verstanden
als „positive oder negative Erlebnisarten eines Subjekts“ (Gerhards 1988: 181),
beeinflusst durch individuelle Deutungen von Situationen. Interpretiert eine
Person ihre Situation als unterlegen oder deklassierend, können individuelle

1 Dieses, wie auch spätere Zitate wurden zur leichteren Lesbarkeit sprachlich leicht geglättet.
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Gefühle der Gefährdung entstehen. Dabei werden Bedeutungen von Bedro-
hungsinformationen in Encounters sozial ausgehandelt, also in Interaktionen
zwischen Menschen, etwa in der Arbeitsverwaltung, am Arbeitsplatz oder an
der Bushaltestelle, genauso wie bei öffentlichen Veranstaltungen oder in den
Massenmedien (Dehne 2017: 251). Der Begriff Hoffnung wird in diesem Bei-
trag der Angst gegenübergestellt, als ein Gefühl, das zuversichtliches und vor-
wärts gerichtetes Handeln ermöglichen kann.

Inwiefern Hoffnungs- sowie Angsträume in diesem Kontaktbereich zwi-
schen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vermittlungsfachkräften der Ar-
beitsverwaltung im Rahmen aktivierender Sozialpolitik bestehen, ist mit Blick
auf den gesellschaftlichen Umgang mit Arbeitslosigkeit Gegenstand dieses Bei-
trages.2 Der Sozialstaat reagiert vermittelt über die Fachkräfte der Arbeitsver-
waltung auf die soziale Randzone des ‚Normalen‘ – die (Langzeit-)Arbeitslo-
sigkeit. Der aktivierende Sozialstaat zielt darauf, die materielle Hilfebedürftig-
keit seiner Bürgerschaft zu beenden und setzt Regierungsmittel ein. Fremd- und
Selbstführungstechniken fokussierend, argumentiert dieser Beitrag, dass sich
gouvernementale Taktiken und Dispositive an moderne Subjektivierungsweisen
anpassen.

Zunächst werden die Entstehung von Hoffnung und Angst aus gouverne-
mentalitätstheoretischer Perspektive betrachtet (Abschnitt 2), dann sozialpoliti-
sche Dispositive rekonstruiert (Abschnitt 3), anschließend empirisch Hoff-
nungs- und Angsträume in Maßnahmen für Langzeitarbeitslose untersucht (Ab-
schnitt 4) und resümiert (Abschnitt 5).

Die Rolle der Macht für die Entstehung von Hoffnung und Angst im
Sozialstaat

Um die Frage zu beantworten, welche Hoffnungs- und Angsträume im Rahmen
aktivierender Sozialpolitik entstehen, gilt es, das Verhältnis von Staat, Sozial-
politik und Subjekten näher zu betrachten. Seit Michel Foucaults Gouverne-
mentalitätsstudien ist bekannt, dass der Staat seine Bürgerschaft über ein
Machtsystem aus spezifischen legitimen Wissensordnungen (Foucault 1991:
11ff) und sich darauf beziehende Dispositive regiert. Gouvernementalität ist
ihm zufolge „die Gesamtheit, gebildet aus den Institutionen, den Verfahren,
Analysen und Reflexionen, den Berechnungen und den Taktiken, die es gestat-
ten, diese recht spezifische und doch komplexe Form der Macht auszuüben, die

1.

2 Ich danke den Herausgebern für wertvolle inhaltliche Anregungen sowie meinem Kollegen
Michael Müntnich für inspirierende Diskussionen.
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als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als Hauptwissensform die politische
Ökonomie und als wesentliches technisches Instrument die Sicherheitsdispositi-
ve hat.“ (Foucault 2003: 820)

Die Regierungsform kann über Machtdiskurse analysiert werden, die sich
nicht nur sprachlich, sondern auch in sozialen Tatsachen manifestieren, wie der
praktischen Umsetzung von Gesetzen, organisationalen Regulierungen oder so-
zialen Normen. In solchen Diskursen etablieren sich Denkordnungen durch ge-
setztes legitimes Deutungs- und Handlungswissen. Das heißt, dass der Macht-
diskurs die Lebenswelt seiner Bürgerschaft analysiert und deren Gestaltung be-
schreibt. Indem er Deutungsformen definiert, reguliert er das Sag- und Denkba-
re. Wenn diese Weltauslegungen als intersubjektiv objektiviertes Wissen gelten,
wirkt die Deutungsmacht nicht nur auf Interpretationen, sondern auch auf Prak-
tiken der Akteurinnen und Akteure (Keller 2011). Denn negativ oder abwei-
chend konnotierte soziale Handlungen werden aufgrund fehlender sozialer Ak-
zeptanz und möglicher (sozialer) Sanktionen vermieden. Dispositive im hier
verwendeten Sinne umfassen Diskurse, Praktiken und Institutionen, die legiti-
mes Wissen als ‚Wahrheit‘ definieren und gleichzeitig die Einhaltung dieser
Wahrheit umsetzen, etwa durch Gesetze oder institutionelle Praktiken. Dement-
sprechend werden Diskurse durch Dispositive (re-)produziert und erzeugen
durch sie soziale Effekte wie Verhaltensanweisungen (Keller 2008: 235).

Im seit dem 18. Jahrhundert entwickelten Verwaltungsstaat dienen sozial-
technologische Instrumente dazu, Macht über die Bevölkerung auszuüben. Sol-
che Instrumente analysieren die Bürgerschaft hinsichtlich relevanter Eigen-
schaften, wie z.B. die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, und werden von Fou-
cault als Sicherheitsdispositive bezeichnet (Foucault 1978: 119f). Erst das Wis-
sen über die Charakteristika der Bürgerinnen und Bürger ermöglicht die ‚Wahr-
heitsdefinition‘ und eine anschließende Steuerung (Foucault 2003). Der Ar-
beitsmarkt wird etwa durch die Erwerbsbeteiligung, die ausgeübten Berufsfor-
men und Arbeitslosigkeit wissenschaftlich untersucht und beobachtet. Darauf
baut dann das politische und organisationale Vorgehen der Arbeitsförderung
auf.

Die Taktiken der Gouvernementalität regulieren nicht allein über Wissens-
formationen und reale Folgen von Gesetzen oder sozialen Normen. Machtdis-
kurse beeinflussen Individuen in ihren Subjektivierungsweisen auch durch die
Definition des ‚Normalen‘: „Hand in Hand mit dieser ‚wertenden‘ Messung
geht der Zwang zur Einhaltung einer Konformität.“ (Foucault 1994: 236) Mit-
hilfe dieser Normsetzung weisen Diskurse Subjektpositionen zu – sowohl den-
jenigen, die Normen erfüllen, als auch jenen, die sie nicht erfüllen. So werden
Subjekte über spezifische Normen und Herrschaftsformen, die sich diskursiv
durchsetzen und in reale Sanktionierungen übergehen, sozial konfiguriert (Fou-
cault 1994). Neben der Analyse von Fremdführungstechniken ermöglicht das
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Konzept der Gouvernementalität auch, Selbstführungstechniken des Individu-
ums zu untersuchen. Denn gerahmt von der gouvernementalen Normierung ist
das Subjekt auch an seine Identität gebunden (Foucault 2005: 275). Dabei ge-
stalten Subjekte ihr Selbst und ihre Lebensweise mit Hilfe von Selbsttechnolo-
gien.

Mit Bezug auf Foucaults und Kellers theoretische Perspektiven geht dieser
Beitrag von einem Machtdiskurs aus, der die gedeutete Lebenswelt der Akteu-
rinnen und Akteure der Arbeitsverwaltung sowie der Bürgerschaft im aktivie-
renden Sozialstaat beeinflusst. Nicht nur legitimes Wissen wird mittels Exklusi-
on und Selektion organisiert (Foucault 1991: 11ff), sondern auch alltägliche so-
ziale Tatbestände wie Praktiken in der Arbeitsvermittlung, z.B. der Beratung
und Leistungsvergabe für Arbeitslose. Ferner ist mit Rückgriff auf Kellers dis-
kurstheoretische Annahmen die interaktive Aushandlung diskursiver Wahr-
heitsdefinitionen durch die Akteurinnen und Akteure der Arbeitsverwaltung zu
berücksichtigen. Die Bedeutungen des intersubjektiv geteilten Wissens und der
Handlung selbst entstehen erst im Prozess der sozialen Interaktionen zwischen
Individuen – so legitimieren oder transformieren Individuen Deutungen des
Aktivierungsdiskurses durch ihre Interpretation (Keller et al. 2006: 115).

Um die Frage zu beantworten, wie Hoffnungs- und Angsträume im Rah-
men des aktivierenden Sozialstaats in der Arbeitsverwaltung ausgestaltet sind,
wird im Folgenden – basierend auf dem aktuellen Forschungsstand – auf die
Wissensformation des Diskurses zur aktivierenden Sozialpolitik eingegangen,.
Im Zentrum der Analyse stehen die Dispositive zu Arbeitslosen und deren Ver-
mittlung in Arbeit. Vor dem Hintergrund der Foucaultschen Gouvernementali-
tätstheorie werden Dispositive untersucht, um die Machtverhältnisse zwischen
Staat und Bürgern im Kontext der Arbeitsverwaltung zu rekonstruieren.

Sozialpolitische Dispositive im aktivierenden Sozialstaat

Dem oben dargelegten Verständnis folgend, sind Dispositive nicht allein
sprachliche Phänomene, sondern beinhalten reale Mittel und Folgen. Sozialpo-
litische Dispositive beziehen sich also auf reale sozialpolitische Interventionen.
Staatliche Sozialpolitik gilt nach Franz Xaver Kaufmann im doppelten Sinne
als Intervention, indem sie individuelle Schädigungen und soziale Probleme zu
verhindern, beseitigen oder kompensieren sucht, dabei jedoch gleichzeitig in
Wechselwirkung zu nicht-staatlichen Problemlösungsformen tritt (Kaufmann
2009: 29). Seit der Auseinandersetzung mit der ‚sozialen Frage‘ im späten 19.
Jahrhundert intervenieren westliche Sozialstaaten im Sinne eines sozialen Aus-
gleichs und helfen in Notlagen, etwa wenn erwerbsunfähige Personen Leistun-
gen der Armutsfürsorge erhalten. Weiter sichern sozialstaatliche Interventionen

2.
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gegen Lebensrisiken ab, um die Arbeitskraft erwerbsfähiger Personen zu repro-
duzieren. Dies geschieht beispielsweise in der materiellen Absicherung kurzzei-
tiger Erwerbsunfähigkeit, etwa aufgrund von Krankheit oder Erziehungszeit.
Die Arbeitskraft der kurzzeitig erwerbsunfähigen Personen wird dekommodifi-
ziert, d.h. durch die sozialpolitische Absicherung der Warencharakter der Ar-
beitskraft zeitweise zurückgenommen (Esping-Andersen 1990).

Ergebnisse der Sozialstaatsforschung haben zudem gezeigt, dass Sozialpo-
litik nicht nur punktuell (z.B. in Notlagen) das Leben der Bürgerinnen und Bür-
ger beeinflusst. So strukturiert die Sozialpolitik individuelle Lebensläufe, in-
dem sie Lebenschancen durch die sozialstaatliche Ausgestaltung von Bildung,
Alterssicherung und Risikobearbeitung verteilt (Leibfried et al. 1995). Sozial-
politik kann etwa Bildungszugänge für spezifische Personengruppen erschwe-
ren, indem sich in Schulen soziale Unterschiede festigen, die dann unbewusst in
biografischen Entscheidungen fortgesetzt werden, wie die Rekonstruktion
heimlicher Lehrpläne offenbart (ebd.).

Dennoch knüpft sich ein Aufstiegsversprechen an (auch bildungsbasierte)
Leistungen: Anfang der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beförderte der bun-
desdeutsche Sozialstaat das Versprechen, dass die und der Einzelne durch In-
vestitionen in Bildung und die eigene Arbeitskompetenz nicht allein in die Ge-
sellschaft integriert wird, sondern vielmehr eine höherwertige soziale Position
mit entsprechendem Status erringen kann (Freier 2013). Die sozialpolitisch ver-
mittelte Botschaft beinhaltete eine planbare, sichere Zukunft und erreichbaren
finanziellen Wohlstand bei individueller Anstrengung für den beruflichen Er-
folg. Dieses Versprechen wurde in Zeiten des Fordismus vom wirtschaftlichen
Aufschwung, einem hohen Anteil (männlicher) unbefristeter Vollzeiterwerbstä-
tigkeit und steigendem Konsum getragen. Ulrich Beck spricht in den 90er Jah-
ren vom zunehmenden Wohlstand für alle gesellschaftlichen Schichten, den er
als Fahrstuhleffekt bezeichnet (Beck 1986). Dieses Aufstiegsversprechen wan-
delt sich jedoch zu einer Exklusionsdrohung, indem das Wohlstandsverspre-
chen mittels eigener Anstrengung zunehmend durch sich bildende soziale
Randgruppen als „Arme von morgen“ irritiert wird, wie ausgeschlossene Ju-
gendliche mit niedriger Schulbildung, working poor oder Dauerarbeitslose (Bu-
de 2008). Daneben werden wohlfahrtsstaatliche Sicherungsleistungen teilweise
in Eigenleistungen überführt sowie die individuelle Verantwortlichkeit betont.
Angst wird zum Prinzip in der Gesellschaft, wie auch in der aktivierenden Sozi-
alpolitik (Bude 2015).

So zielt die aktivierende Sozialpolitik in mehreren europäischen Ländern
darauf, Personen anhand aktiver Arbeitsmarktbeteiligung in die Gesellschaft zu
inkludieren (van Berkel et al. 2011). Der Übergang von sogenannten „passiven“
zu „aktiven“ arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wurde in den 1990er Jahren
durch die europäische Beschäftigungsstrategie (Presse- und Informationsamt
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der Bundesregierung 1997) initiiert. Statt ‚passive (finanzielle) Leistungen‘ zu
erhalten, sollen erwerbsfähige Leistungsbeziehende aktiv daran mitwirken, eine
Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Dabei sollen Arbeitsmarktdienstleistungen un-
terstützen, die etwa der Berufsorientierung, Qualifikation oder Aktivierung die-
nen. Auch wenn die Interventionen aktivierender Sozialpolitik die Funktion so-
zialer Absicherung bei zeitweisem und dauerhaftem Erwerbsausfall nach wie
vor erfüllen, so nimmt doch Länderübergreifend Rekommodifizierung im Sinne
einer größeren Bedeutung der Arbeitsmarktteilnahme für soziale Sicherung und
Integration zu. Zugleich wird die Dekommodifizierung als (zeitweise) Freistel-
lung von der Vermarktung der Arbeitskraft eingeschränkt (Dingeldey 2011).
Entsprechend wurden in Deutschland unter der Maßgabe des „Forderns und
Förderns“ niedrigere Zumutbarkeitsschwellen und erhöhte Sanktionsmöglich-
keiten implementiert sowie eine schnelle Arbeitsaufnahme fokussiert (Dörre et
al. 2013; Ludwig-Mayerhofer et al. 2009). Flankiert wurde diese Intervention
durch eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, der auch zu einem Ausbau von
prekären Beschäftigungsformen führte (Scherschel, Booth 2012; Scherschel/
Streckeisen/Krenn 2012; Castel/Dörre 2009). Insofern werden Arbeitsmarktrisi-
ken stärker individualisiert, anstatt gesamtgesellschaftlich abgefedert zu wer-
den. Gleichzeitig verändern sich die individuellen Handlungsbedingungen im
Erwerbssystem: Die Governance entwickelt sich zu einer Öffnung institutionel-
ler Ordnungs-, Selektions- und Schutzfunktionen. Sie beinhaltet eine Heteroge-
nisierung sozialer Rechte und führt zu komplexeren individuellen Handlungs-
bedingungen im Erwerbssystem (Dingeldey et al. 2015), etwa durch flexibili-
sierte Erwerbsformen wie Leiharbeit, Werkverträge, Outsourcing und Selbst-
ständigkeit. Heinz Bude konstatiert, dass in den globalen Klassenverhältnissen
ein Serviceproletariat mit meist prekären Beschäftigungen im Dienstleistungs-
bereich entstanden ist und in der gesellschaftlichen Mitte sowohl Aufstiegs- als
auch Abstiegsentwicklungen zu beobachten sind (Bude 2016). Die Statusinkon-
sistenzen in der Mitte speisen sich aus einer unsicheren sozialen Position qua
neuer Reflexivität der Herkunft. Zwar beeinflusst die Herkunft noch Bildungs-
abschlüsse, Berufspositionen, Einkommen und den Gesundheitszustand, doch
ist sie kein Garant für den Erfolg in der Bildungs-, Arbeits- und Partnerwahl,
also für eine Position in der oberen Mittelschicht. Nun ist das Leben der Mittel-
schicht von der beständigen Frage geprägt, welche Entscheidung zu einem Job
mit komfortablem Einkommen und Perspektive lenkt oder letztlich in einen
„prekären Wohlstand“ (Werner Hübinger) führt (Bude 2016: 131; Bude 2014).
Denn die Ressource Herkunft kann man „durch richtige Lebensentscheidungen
mehren, aber auch durch falsche verspielen“ (Bude 2016: 131). Die Frage, wel-
cher nächste Schritt ansteht, um sich selbst zu optimieren und eigene Potenziale
zu nutzen, kann auch zu Ängsten vor Fehlentscheidungen mit Abstiegskonse-
quenzen führen. Solche Befürchtungen prägen nicht nur die Mittelschicht. Ge-
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rade leistungsbeziehende Arbeitsuchende sehen sich akut in ihrer sozialen Posi-
tion bedroht, wenn sie sich selbst in der Mittelschicht verorten und eine Diffe-
renz zu ‚der Unterschicht‘ behaupten wollen (Hirseland 2016). Faktisch steigt
das Armutsrisiko beziehungsweise die Armut von (Langzeit-) Arbeitslosen mit
voranschreitender Dauer der Arbeitslosigkeit (Beste et al.; Gundert 2014; Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 2017; Butterwegge 2015; Dörre et al.
2013).

Dieser Befund reiht sich ein in die Forschung zu gewandelten Arbeitskultu-
ren und Selbstoptimierungstechnologien: In gegenwärtigen westlichen Gesell-
schaften passen sich der „flexible Mensch“ (Sennett 1999) und das „unterneh-
merische Selbst“ (Bröckling 2007) nicht allein an flexibilisierte Rahmenbedin-
gungen der Arbeitsverhältnisse3 durch Fremdzwänge an. Sie zwingen sich
selbst zur Marktanpassung und Selbstoptimierung, um ihren Beitrag für die Er-
langung beziehungsweise den Erhalt des eigenen Wohlstands zu leisten. Denn
im Wettbewerb um einen guten Ausbildungs- oder Arbeitsplatz ist nicht vorher-
sehbar, welche Schritte Kontrahentinnen und Kontrahenten bereits geleistet ha-
ben, um die ‚umkämpfte‘ Position zu erhalten. Daneben ermöglichen heutige
Arbeitsformen es den Erwerbstätigen vielfach, dem eigenen Wunsch nachzuge-
hen, die individuelle Persönlichkeit in die Erwerbstätigkeit einzubringen. Ei-
geninitiatives und ggf. eigenverantwortliches Arbeiten führt auch dazu, dass Er-
werbstätige ihre Arbeit so einsetzen, dass sie selbst zufrieden mit ihrer Arbeit
sowie deren (Dienstleistungs-) Produkt sind, statt sich an der definierten Ar-
beitszeit zu orientieren. Damit entwickelt sich die individuelle Selbstverwirkli-
chung auf der anderen Seite, beispielsweise als Einsatz und Motivation, immer
mehr zum Arbeitsbestandteil. Die Subjektivität wird also einerseits von Arbei-
tenden selbst (bereitwillig) eingebracht, um sich von monotonen, entpersonali-
sierten Arbeitsweisen zu distanzieren und gleichzeitig als Arbeitsressource ver-
wertet, was Martin Baethge mit dem Begriff „doppelte Subjektivierung“ (1991)
beschreibt. So bringt das Aufstiegsversprechen durch Leistung, samt subjekti-
vierter und flexibilisierter Arbeitsformen, den Individuen nicht nur eigenverant-
wortliche und selbstverwirklichende Tätigkeiten. Denn die Kehrseite zahlrei-
cher Wahlmöglichkeiten zur Selbstverwirklichung und Wohlstandssicherung ist
die Sozialfigur des „erschöpften Selbst“ (Ehrenberg 2004). So birgt die „perma-
nente Sorge um die eigene Leistungsfähigkeit“ (Neckel/Wagner 2014: 537) in
einer auf dem Wettbewerbsprinzip basierten Gesellschaft die Gefahr, soziales
Leid für die Individuen hervorzubringen: „In einer Arbeitswelt, die sich gegen-
über dem Privatleben entgrenzt und alle auch subjektiven Energien und Motive

3 Arbeitsverhältnisse sind durch die Flexibilisierung der Arbeitszeit, des Arbeitsortes, der The-
men sowie einer vermehrten Selbststeuerung gekennzeichnet, ebenso wie durch eine Zunahme
prekärer und befristeter Beschäftigung.
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einfordert, schlägt sich der zunehmende Wettbewerbsdruck in engmaschigen
Leistungs- und Erfolgskontrollen nieder, die den Einzelnen dem Gefühl einer
dauernden Bewährungsprobe aussetzen.“ (Neckel/Wagner 2014: 538f) Im Kon-
text dieser Wettbewerbsgesellschaft entstehen kontrovers diskutierte medika-
mentöse Selbstoptimierungspraktiken, wie das sogenannte Enhancement, um
individuelle Leistungen zu steigern (Haubl 2017).

Die hier beschriebene Subjektposition sich selbst verwirklichender und ei-
genverantwortlicher Individuen steht auch in Beziehung zu denjenigen, die
nicht im Erwerbssystem integriert sind. Sie haben (zunächst) keinen Zugang zu
Erwerbstätigkeit als Quelle der Selbstverwirklichung und damit ist ihnen auch
die diskursiv fixierte legitime soziale Positionen ‚des Normalen‘ als Erwerbstä-
tige verwehrt. Dennoch beziehen sich Erwerbslose vielfach positiv auf Er-
werbstätigkeit (Bescherer et al. 2008; Ludwig-Mayerhofer et al. 2014; Dörre et
al. 2013) und versuchen sich als Teil des ‚Normalen‘ zu positionieren (Hirse-
land 2016). Nicht-erwerbstätige Sozialleistungsempfangende zeigen sich hier
durchaus als aktive Subjekte, die für eine Erwerbsaufnahme hohe Zugeständ-
nisse machen und sowohl ungünstige Arbeitszeiten als auch Tätigkeiten unter-
halb ihres fachlichen Könnens annehmen würden (Beste/Trappmann 2017).
Weiter bearbeiten sie beständig sich aktualisierende biografische Krisen, an de-
ren nachhaltiger Lösung sie scheitern (Globisch,/Madlung 2017). Daneben gibt
es auch Erwerbslose, die im Kontext individueller Unsicherheit, bedingt durch
knappe Ressourcen an finanziellen Mitteln, aber auch Bildung, soziale Nahbe-
ziehung und Gesundheit, mit dem Ziel die Unsicherheit nachhaltig zu beenden,
eine sicherheitsorientierte Erwerbsneigung aufweisen (Schütt 2014). Dabei zei-
gen zahlreiche Studien, dass die sozialstaatliche Unterstützung nicht zwingend
zur nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt beitragen muss. So können in-
tegrationshemmende Aspekte der Arbeitslosenbiographie in der Vermittlungs-
interaktion betont werden, die befördern, dass sich Arbeitslose von ihrer eige-
nen Biografie entfremden (Kratz 2015; Reis/Siebenhaar 2015). Hingegen kann
die Bearbeitung finanzieller, gesundheitlicher, sozialer oder familiärer Problem-
lagen auch als Voraussetzung einer späteren Arbeitsmarktintegration für margi-
nalisierte Langzeitarbeitslose gedeutet werden (Freier 2016).

Unter dem Vorzeichen aktivierender Sozialpolitik stellen sich Erwerbslose
insgesamt nicht allein dem Wettbewerb des Arbeitsmarktes, sondern positionie-
ren sich auch gegenüber der Arbeitsverwaltung, wobei die Interaktion als fort-
gesetzte Bewährungsprobe aufgefasst werden kann (Dörre et al. 2013). Denn
wie ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt, gilt es im Kontakt mit der Behör-
de, die sogenannte „Mitwirkung“ als Gegenleistung für Sozialleistungen zu er-
bringen. In einer prinzipiell asymmetrischen Beziehung (Bieback 2009; Hiel-
scher/Ochs 2009; Henke 2014) zwischen den Vermittlungsfachkräften als Ver-
tretung von Jobcenter, respektive Agentur für Arbeit und den Arbeitsuchenden
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verbleibt die Definitionsmacht über die Mitwirkung vor allem bei der Arbeits-
verwaltung. Gespräche zwischen beiden Seiten können einen Inszenierungscha-
rakter annehmen, indem der ‚Mythos sich selbst regulierender Teilarbeitsmärk-
te‘ sowie die Eigenbemühung der Arbeitslosen als Mittel der Arbeitsmarktinte-
gration performativ hergestellt und fortgeschrieben werden kann (Sowa/Staples
2013). So folgen von Frank Sowa und Ronald Staples untersuchte Beratungsge-
spräche einer Dramaturgie mit festen Handlungskorridor, in dem Vermittlungs-
fachkräfte ihre Rolle und ihren Text kennen, jedoch Arbeitsuchende im Rollen-
spiel improvisieren. Ferner wurden im Zuge des Wandels zur aktivierenden So-
zialpolitik autonomiebegrenzende Strukturen etabliert, bei gleichzeitiger Beto-
nung eines eigenverantwortlichen Status von Arbeitslosen als Kunden (Freier
2016: 47ff; Globisch 2012; Marquardsen 2011; Betzelt/Bothfeld 2014). Hinzu
tritt, dass sich soziale Ungleichheit durch die Sanktionspraxis reproduzieren
kann, da beispielsweise für Personen mit niedrigem oder keinem Schulab-
schluss ein höheres Sanktionsrisiko besteht (Zahradnik et al. 2016). So kann es
gering Qualifizierten schwerer fallen, überzeugend zu begründen, warum sie
Maßnahmen oder Jobs nicht machen wollen oder können (Moczall et al. 2017)
und damit ihre Mitwirkungsbereitschaft zu demonstrieren. Mit dem Druck zur
Selbstvermarktung erweitert sich das Risiko des Scheiterns auf dem Arbeits-
markt und in den Bewährungsproben der Arbeitsverwaltung.

Sowohl Angst- als auch Hoffnungspotenzial birgt somit die Interaktion
zwischen Vermittlungsfachkräften und Arbeitslosen, wenn Arbeitslose ihr Ge-
genleistungsbestreben darstellen. Der Aktivierungsdiskurs, wie auch die ihm
zugehörigen Institutionen, erklärt dabei Erwerbstätigkeit zur Normalität und de-
finiert den Umgang mit devianten Erscheinungen – der Erwerbslosigkeit. Im
Folgenden gilt es, emotionale Räume in Aktivierungsmitteln zu rekonstruieren.
Dies ist ein Ort, an dem, mit Bezug auf Sigrid Betzelt und Ingo Bode, mobili-
sierte Verunsicherungen und Bedrohungsszenarien im Sozialstaat untersucht
werden können, da auch hier „Ängste im Aufeinandertreffen von erlebten oder
antizipierten Lebenslagen einerseits und institutionellen Einflüssen auf diese
Lebenslagen andererseits mobilisiert werden“ (Betzelt/Bode 2017: 193).

Hoffnung wider die Angst? Emotionen und sozialstaatliche Dispositive
in Maßnahmen Sozialer Aktivierung

Kontext und Methodik der empirischen Untersuchung

Im aktivierenden Sozialstaat existieren Dispositive, die Erwerbstätigkeit als
‚normal‘ und Arbeitslosigkeit als deviant definieren. Im Kontakt arbeitsloser

3.

3.1
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Bürgerinnen und Bürger mit der Arbeitsverwaltung wirken Vermittlungsfach-
kräfte qua ihrer Funktion darauf hin, dass Leistungsbeziehende eine Erwerbstä-
tigkeit aufnehmen oder anderweitig aus dem Leistungsbezug ausscheiden. Da-
für stehen ihnen institutionelle Disziplinierungsinstrumente zur Verfügung. Po-
sitiv wird mittels Unterstützungsleistungen sanktioniert, z.B. durch Weiterbil-
dungen. Negative Sanktionen erfolgen z.B. über die Kürzung finanzieller Mit-
tel, etwa, wenn sich Arbeitslose nicht bei der Arbeitsverwaltung melden oder
unbegründet nicht zu Terminen erscheinen (Meldeversäumnisse nach § 159
Abs. 6 SGB III). Weiter ist die Höhe der Sozialleistungen so bemessen, dass sie
einen Anreiz zur Erwerbsaufnahme herstellen soll. Gerade mit fortschreitender
Dauer der Arbeitslosigkeit zeigen sich materielle Einschränkungen der Teilhabe
am materiellen, sozialen und kulturellen Leben.

Unter diesen Bedingungen findet in der Bundesrepublik eine breite Palette
an Maßnahmen für Arbeitslose Verwendung. Solche Maßnahmen beinhalten et-
wa Qualifizierung (Förderung der beruflichen Weiterbildung), Beteiligung Drit-
ter bei der Arbeitssuche (Vermittlungs- und Aktivierungsgutscheine), zusätzli-
che Tätigkeiten (Arbeitsgelegenheiten, bekannt als Ein-Euro-Job) oder soge-
nannte Trainingsmaßnahmen (wie bspw. ein Bewerbungstraining). In der Praxis
zeigen sich unter anderem folgende grobe Kategorien: eher qualifikationsver-
mittelnd-arbeitsmarktbezogene und vornehmlich aktivierende Maßnahmen der
Beschäftigungsförderung. Während insbesondere berufsbezogene Maßnahmen
mit Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf als hilfreich für die Ar-
beitsmarktintegration angesehen werden (Kruppe/Lang 2015), können Aktivie-
rungsmaßnahmen auch zum Testen der Arbeitsbereitschaft und als Disziplinie-
rungsinstrument dienen4.

Zugleich entwickeln sich im aktivierenden Sozialstaat gegensätzliche Ten-
denzen, die neben Angsträumen auch Hoffnung spenden, was ich am Beispiel
besonders niederschwelliger Maßnahmen im Folgenden darstelle. Adressiert
werden weit vom Arbeitsmarkt entfernte Langzeitarbeitslose mit einer Kombi-
nation von gesundheitlichen, sozialen und finanziellen Problemlagen: „Der Ar-
beitsmarkt hat mit meinen Kunden nichts zu tun“ (Vermittlungsfachkraft, Inter-
view02Regio10). Für diese Klientel bildeten sich Maßnahmen, die in keine der
oben dargestellten Grobcharakteristika einzuordnen sind. In Reaktion auf vor
Maßnahmebeginn unbekannte Anforderungen sehr arbeitsmarktferner Arbeits-
loser schaffen Arbeitsverwaltungen flexible, niederschwellige und sozial stabi-
lisierende Maßnahmen. Sie besitzen eher einen indirekten Bezug zum Arbeits-
markt, indem sie beispielsweise die (Weiter-)Entwicklung von Selbstwirksam-
keit, Grundregeln sozialer Interaktion oder Arbeitstugenden als Vorstufe zur

4 Beispielsweise empirisch untersucht in der Ausgestaltung von Ein-Euro-Jobs in Deutschland
und der österreichischen Beschäftigungspolitik für Jugendliche (Sowa et al. 2017.).
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Arbeitsfähigkeit bewirken sollen. Daher bezeichne ich sie als Maßnahmen So-
zialer Aktivierung (Freier 2016). Gleichwohl auch diese Maßnahmen eine Be-
währungsprobe für die Teilnehmenden darstellen, gehen sie inhaltlich weit über
das Testen der Arbeitsbereitschaft hinaus. Solche Maßnahmen sowie den für
die Arbeitsverwaltung relevanten rechtlich-politischen Aktivierungsdiskurs ha-
be ich mittels wissenssoziologischer Diskursanalyse im Kontext einer empiri-
schen Studie am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung5 untersucht.
Soziale Aktivierung passiert meist in stabilisierenden Elementen von Gesamt-
maßnahmen, die erst in langfristiger Perspektive auf eine Beschäftigungsauf-
nahme zielen. Da sie in unterschiedlichen Finanzierungs- und Rechtsformen6

realisiert wird, ist ihre Nutzung kaum nummerisch abbildbar, sondern ihre prak-
tische Relevanz nur qualitativ bestimmbar. Aus den geführten 45 Interviews
geht hervor, dass Praktikerinnen und Praktiker solche niederschwelligen Maß-
nahmen für die spezifische Klientel mit mehrfachen Problemlagen als einzig
probates Mittel sehen, um mit diesen Personen Kontakt aufzunehmen, mit ih-
nen zu arbeiten und sie in soziale und fürsorgende Netzwerke zu integrieren –
als erster Schritt vor dem Ausbau der Beschäftigungsfähigkeit. Ein empirischer
Indikator für die Relevanz Sozialer Aktivierung ist die Bottom-up-Entstehung
einer Maßnahme im Standardportfolio des Regionalen Einkaufszentrums – dem
Aktivcenter § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 45 SGB III (Freier 2016: 136ff). Dieser
Beitrag basiert auf einer Sekundäranalyse ausgewählter leitfadengestützter Ex-
perteninterviews in Jobcentern und Maßnahmeträgern aus neun kontrastieren-
den Regionen. Um Maßnahmen Sozialer Aktivierung auf ihr Angst- bzw. Hoff-
nungspotenzial hin zu untersuchen, werden zwei Maßnahmeformen und Inter-
viewaussagen analysiert. Das erste Beispiel widmet sich dem Angstprinzip zwi-
schen Sozialstaat und Leistungsbeziehenden, das zweite Beispiel behandelt das
Angstprinzip im Dreieck von Leistungsbeziehenden, Arbeitsmarkt und Sozial-
staat auf der Ebene sozial aktivierender Maßnahmen.

Zwei Fallbeispiele Sozialer Aktivierung

Die „Hundehaltermaßnahme“ (anonymisiert) ist ein Beispiel für Angst- und
Hoffnungsräume in der Beziehung zwischen Sozialstaat und Leistungsbezie-
henden. Sie richtet sich an delinquente wohnungslose Jugendliche, die auf Ein-

3.2

5 Das Forschungsprojekt „Social Activation – Soziale Aktivierung” habe ich unter Leitung von
Markus Promberger im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) am
IAB konzipiert und durchgeführt.

6 Maßnahmen Sozialer Aktivierung werden als Arbeitsgelegenheiten (§ 16 d SGB II), in der sog.
freien Förderung (§ 16 f SGB II), mithilfe des Europäischen Sozialfonds und des Programms
Perspektive 50plus sowie kommunalen Mitteln realisiert.
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ladungen seitens der Arbeitsverwaltung, trotz angekündigter Rechtsfolgen,
nicht reagieren. Die Maßnahme adressiert Wohnungslose, die nach der Be-
schreibung von Maßnahmeträgern und Jobcentern mit vielfältigen Problemen
und teilweise deren Zusammenwirken konfrontiert sind: Traumata, Schulden
bei Vermietern und Energieanbietern, häufig nach Anzeigen von Verkehrsan-
bietern vorbestraft, teilweise Suchtkrankheiten. Besonders aussagekräftig ist die
Entstehung der Maßnahme, die von einer gewissen Sensibilität gegenüber die-
ser Klientel sowie dem Anspruch auf eine kooperative Zusammenarbeit zeugt.
Denn die Vermittlungsfachkraft berichtet, dass sie individuell vorging, um diese
Klientel zu erreichen. Statt die rechtlichen Möglichkeiten der aktivierenden So-
zialpolitik zu nutzen und Nichterscheinen fristgerecht zu sanktionieren, ging sie
auf die wohnungslosen Jugendlichen zu. Sie suchte Kontakt an einem stadtbe-
kannten öffentlichen Treffpunkt und erklärte: „Na passt auf Jungs, Sozialhilfe
ist nicht mehr? Hängematte? jetzt haben wir Arbeitslosengeld II und unter 25
doch etwas härtere Sanktionsmöglichkeiten.“ (Vermittlungsfachkraft, Inter-
view04Regio04)

Mit dem Verlassen des Schreibtisches und des klar definierten Wirkungsbe-
reiches der Arbeitsverwaltung begibt sie sich in eine privatere Sphäre der adres-
sierten Jugendlichen. Einerseits symbolisiert dies ein Entgegenkommen. Ande-
rerseits fungiert diese direkte Ansprache auf der Straße auch als emotionales
Element, indem sich das sozialstaatliche Kommunikationsfeld in die direkte
Lebenswelt der Jugendlichen ausweitet. Vor Ort werden die Wohnungslosen
unvorbereitet mit der Kontaktaufnahme der Arbeitsverwaltung konfrontiert.
Doch in dem hier installierten Angstraum („etwas härtere Sanktionsmöglichkei-
ten“) eröffnet die Fachkraft ebenfalls einen Korridor zur Kooperation, indem
sie fragt: „Wie können wir euch denn helfen, dass ihr irgendwann doch den
Weg in Arbeit, Ausbildung, Schule wie auch immer findet? ‚Wir sind alle ob-
dachlos, wir haben alle Hunde und Arbeiten gehen, Hund an der U-Bahn lassen
geht nicht‘“, entgegneten daraufhin die Jugendlichen, laut der Vermittlungs-
fachkraft (Interview04Regio04). Die Hunde werden von der Fachkraft als hoch
relevant für die psychische Befindlichkeit ihrer Besitzerinnen und Besitzer
wahrgenommen. Sichtbar bewegt berichtet die Gesprächspartnerin, dass die
Hunde sehr gut erzogen und stets gut versorgt seien, auch wenn ihre Besit-
zer*innen nichts zu essen haben. Basierend auf dem Austausch mit der Adres-
satengruppe initiiert die Vermittlungsfachkraft eine Maßnahme, die den Bedürf-
nissen der Jugendlichen entgegenkommen soll: Während der Präsenzzeiten der
Maßnahme werden die Hunde in einem kooperierenden Tierheim betreut. In
diesen Zeiten sollen die Jugendlichen vor allem darin unterstützt werden, eine
Schuldenberatung zu besuchen, eine Wohnung zu finden oder eine (Sucht-)The-
rapie aufzunehmen – flankiert von einfachen Tätigkeiten z.B. in der Fahrrad-
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oder Holzwerkstatt, Schneiderei, im Maler- oder Gartenbereich oder externen
Qualifizierungen (z.B. Englisch).

Im zweiten Beispiel agiert der Sozialstaat als intervenierender Akteur zwi-
schen Leistungsbeziehenden und Arbeitsmarkt. Die „Theatermaßnahme“ (an-
onymisiert) zielt auf die Bearbeitung individueller Ängste. Das Personal der
Arbeitsverwaltung beschreibt eine Klientel, die den Kontakt mit fremden Men-
schen, neue Orte oder Arztbesuche fürchtet und wenig selbstbewusst ist. In die-
ser Maßnahme werden Sprach- und Präsentationsübungen durchgeführt, drama-
turgisches Gestalten eingeübt und zu Maßnahmenende gemeinsam eine Thea-
teraufführung besucht oder, bei Interesse der Teilnehmenden, selbst ein Thea-
terstück aufgeführt. Daneben sind die äußerliche Erscheinung, Kleidungs- und
Körperpflege ein Thema. Betont wird seitens der Arbeitsverwaltung die Frei-
willigkeit der Maßnahmenteilnahme, ohne die die erfolgreiche Beendigung gar
nicht möglich wäre. Bei einem Maßnahmeträger leiten Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen den Austausch zwischen den Teilnehmenden an, besprechen
beklemmende individuelle Situationen und initiieren das Erlernen sozialer Mo-
bilität. „Wir haben ein Improvisationstheater, es dient auch dazu, Selbstbe-
wusstsein zu stärken, Mut zu machen und Motivation zu finden, wo vielleicht
bisher keine war. Ja einfach dieses Selbstbewusstsein, jetzt geh ich und bewer-
be mich mal da und ich bin was wert und das zu stärken.“ (Teamleitung, Inter-
view04Regio02)

Im Schutzraum der Maßnahme sollen die Teilnehmenden auf beängstigen-
de Alltags- und spätere Berufssituationen vorbereitet werden und eigene Stär-
ken entdecken, wie beispielsweise das unmittelbare Lebensumfeld zu verlassen
und unbekannte Ortsteile aufzusuchen. Damit kann die Maßnahme selbst zur
Angst auslösenden Situation werden, in der jedoch die Chance eröffnet wird,
Ängste zu bearbeiten – sowohl in der Gruppe, als auch individuell. Hier sehen
sich Fachkräfte der Arbeitsverwaltung also in der Rolle „Mut zu machen“:
„Einfach den Mut wieder ein bisschen bekommen, zu sagen, ich gehe raus und
ich bin noch ansehnlich und ich muss mich für nichts schämen (…). Und dann,
wenn jemand so bisschen mutiger ist, hat er auch oft ein Mal den Mut zu sagen,
okay, ich bewerbe mich einfach noch mal auch wenn das jetzt vielleicht noch
mal 50-mal schief geht, aber vielleicht habe ich ja auch irgendwo mal Glück
oder ich gehe weiter jetzt, ich mach jetzt mal ein Praktikum in einer Firma.“
(Teamleitung, Interview04Regio02) Erwartet wird von den Maßnahmeteilneh-
menden, häufige Rückschläge auszuhalten und selbstbewusst an der weiteren
Berufsbiografie zu arbeiten. In dieser Maßnahme werden (die Arbeitsfähigkeit
beeinträchtigende) Ängste ernst genommen und deren Bearbeitung fachlich un-
terstützt. Enthalten ist die Botschaft, kooperativ die Entwicklung der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu fördern, um berufliche Perspektiven zu eröffnen
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und langfristig eine Arbeitsaufnahme zu ermöglichen. So soll lokale und sozia-
le Mobilität erlernt werden, und wird nicht grundsätzlich vorausgesetzt.

Eine Vermittlungsfachkraft schildert ein weiteres Beispiel für einen Ansatz,
der auf anerkennenden Umgang mit den Emotionen der Teilnehmenden zielt.
Hierin sei es eine Notwendigkeit, Suchterkrankten trotz eventueller Rückschlä-
ge eine weitere Maßnahmenteilnahme zu ermöglichen:

„Einrichtungen zu haben, wo, wenn der [Suchterkrankte – CF] morgens Angst hat,
wo er morgens trinken muss, damit er sich wieder beruhigen kann, ruhig mal ne
kleine Fahne haben kann. Das darf nicht zur ständigen Einrichtung werden, aber die
Ängste zu nehmen. Wenn einer jeden Tag trinkt, der kann gar nicht mehr ohne, der
muss sich langsam wieder dran gewöhnen, an das normale Leben.“ (Vermittlungs-
fachkraft, Interview02Regio10)

Der Umgang mit den Emotionen der Leistungsbeziehenden ist jedoch auch im
Hinblick auf die Maßnahmenteilnahme selbst zu beleuchten. So erleben sowohl
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Maßnahmeträgern als auch Ver-
mittlungsfachkräfte der Arbeitsverwaltung Emotionen der Leistungsbeziehen-
den. Häufig stehen Leistungsbeziehende sozial aktivierenden Maßnahmen zu-
nächst verhalten bis abwehrend gegenüber. Wie folgende Vermittlungsfachkraft
erklärt, hätten potenzielle Teilnehmende teils „nicht die Einsicht dort hinzuge-
hen. ‚Was soll ich da?‘“ (Interview 02Regio10) Die Leitung eines Maßnahme-
trägers berichtet, dass im Vergleich zu ihrer Mitarbeiterschaft die Vermittlungs-
fachkräfte sehr viel mehr Aggressionen miterleben, da sie eine Behörde vertre-
ten. „Und diese Behörde sichert den Lebensunterhalt oder streicht die Mittel.
Das ist von vornherein eine angstbesetzte Situation.“ (Interview03Regio10).
Diese Angst könne zu Aggression führen, was zum Teil auch spürbar sei, wenn
die Personen im Maßnahmeträger ankommen. „Man kann sehr viel an Schärfe
sofort herausnehmen, wenn man ihnen signalisiert: ‚Wir sind für Sie da. Was
können wir für Sie tun?‘ Und wir müssen auch deutlich machen, das wissen
auch alle pädagogischen Mitarbeiter, dass sich dieses Projekt von Maßnahmety-
pen wie Trainingsmaßnahmen unterscheidet“ (Interview03Regio10).

In der flexibel gestaltbaren Maßnahme könnten sich Angebote laut Fach-
kräften sehr viel stärker an den Wünschen der Teilnehmenden orientieren. Bei-
spielsweise passten bestehende Angebote des Maßnahmeträgers nicht auf zwei
Damen mit kaufmännischer Ausbildung. Da diese verschuldet waren, wurde die
begleitete Einleitung ihrer Privatinsolvenz mit flankierendem Praktikum in
einem Betrieb zum Maßnahmeinhalt.

In obigem Beispiel wird deutlich, dass das Wissen um Schulden für die Ar-
beitsvermittlung relevant ist. Sensible Themen wie Schulden, physische oder
psychische Beeinträchtigungen, soziale und familiale Probleme oder Traumata
prägen das Leben der Menschen genauso wie deren Arbeitsfähigkeit. Es wird
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immer wieder betont, wie notwendig das Thematisieren sensibler Aspekte sei,
um weitere Schritte auf dem Weg der Arbeitsmarktintegration überhaupt planen
zu können und „dafür braucht es Vertrauen“ (Vermittlungsfachkraft, Interview-
03Regio13). Maßnahmen, wie die oben dargestellten, dienen auch dazu, dass
„wir eigentlich alles anleuchten, also wir haben da Schuldnerberatung, Drogen-
beratung, alle Probleme dieses Menschenlebens werden dort betrachtet.“ (Ver-
mittlungsfachkraft, Interview02Regio10). Die Emotionen, die Lebenswelt und
letztlich alle für die Arbeitsaufnahme relevanten Faktoren sollen erkannt wer-
den, „um eigentlich die Personen mal anfassen zu können, um alles zu probie-
ren“ (Interview02Regio10) und entweder eine nicht vorhandene Arbeitsfähig-
keit nachzuweisen oder Ansatzpunkte für Vorstufen der Arbeitsvermittlung zu
finden.

Zwischenfazit: Hoffnungs- und Angsträume als komplementäre Elemente
Sozialer Aktivierung

Die skizzierten Maßnahmen können als bemerkenswerte Einzelfälle betrachtet
werden, jedoch auch als ein in der Arbeitsverwaltung und im Rahmen der akti-
vierenden Sozialpolitik möglicher Hoffnungsraum. Indem die Bedürfnisse der
wohnungslosen, wenig selbstbewussten und suchterkrankten Adressatinnen und
Adressaten erkannt und anerkannt werden, werden eine Kooperationsbasis und
damit verbundene Perspektiven für die als ‚unnormal‘ geltenden Personen ge-
boten. Damit eröffnen sich nicht nur kurzfristige Chancen für die Partizipieren-
den, sondern auch eine längerfristige Bearbeitung persönlicher Probleme, die in
üblichen beschäftigungsfördernden Maßnahmen hinderlich wirken.

Das vornehmliche Ziel aktivierender Sozialpolitik, die zeitnahe Beendi-
gung des Leistungsbezuges durch Arbeitsaufnahme, erreichen Teilnehmende
sozial aktivierender Maßnahmen, wie den oben skizzierten, jedoch kaum. Statt-
dessen werden niederschwellige Zugänge mit geringeren Anwesenheitszeiten
und andere Aktivierungsformen gewählt. Damit reagiert die Arbeitsverwaltung
auf eine als arbeitsfähig definierte zu aktivierende Klientel, die zahlreiche Pro-
blemlagen fern der eigentlichen Arbeitsfähigkeit aufweist. Gleichzeitig weiten
sich die Deutungsmuster von Aktivierung und sozialer Integration: „Ziel unse-
rer [Hundehalter-]Maßnahme ist eigentlich erst einmal eine Tagesstruktur zu
schaffen. Dass sie lernen anzukommen und dass die sozialen Kompetenzen er-
lernt werden und vor allem das soziale Umfeld halbwegs geebnet wird“ (Ver-
mittlungsfachkraft, Interview04Regio04). So sind Akteurinnen und Akteure der
Arbeitsverwaltung, die Maßnahmen Sozialer Aktivierung etablieren, davon
überzeugt, dass traumatisierende und belastende Erfahrungen, geringe Selbst-
wirksamkeit und der Umgang mit Erkrankungen erst angegangen werden müs-
sen, um dieser beeinträchtigten Klientel zu einem Schulabschluss, einer Aus-

3.3

Hoffnung im aktivierenden Sozialstaat?  309

https://doi.org/10.5771/9783845288079-295, am 20.04.2024, 08:45:24
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845288079-295
https://www.nomos-elibrary.de/agb


oder Weiterbildung oder Arbeitsstelle zu verhelfen. „Aber das ist nicht das vor-
rangige Ziel.“, berichtet die Teamleitung im Kontext der Theatermaßnahme.
„Wenn man grad auch Menschen in der Situation überfordert, dann machen die
ganz schnell zu und dann sitzen die wieder zu Hause in ihrem Schneckenhaus
und gehen nicht mehr raus.“ (Interview04Regio02). Daher gilt in Maßnahmen
Sozialer Aktivierung bereits die regelmäßige Teilnahme und ordnungsgemäße
Beendigung als Erfolg, da die Biografien der Klientel von Abbrüchen gekenn-
zeichnet seien.

Damit werden sozialpolitische Dispositive markant modifiziert, nun gilt die
bloße Teilnahme an der Maßnahme bereits als Gegenleistung. So wird die sozi-
alstaatlich und sozial erwartete Gegenleistung für Sozialleistungen erbracht und
der Status als aktive Bürgerin und aktiver Bürger erworben. Gleichzeitig eröff-
nen diese Maßnahmen Hoffnungsräume durch weitere Perspektiven, die sich an
den Bedürfnissen der Adressatinnen und Adressaten orientieren. Daneben wei-
ten sich aber auch Angsträume, indem sozialstaatliche Akteurinnen und Akteu-
re die Leistungsbeziehenden in ihren privaten Sphären an lokalen Treffpunkten
oder auch zu Hause aufsuchen und eine Mitwirkung einfordern. Die sozialstaat-
lichen Institutionen unterstützen nicht nur bis in persönliche und intime Berei-
che, sondern schaffen auch Angsträume durch den entgrenzten staatlichen Ein-
fluss. So bietet die erweiterte Ausrichtung auf die gesamte Person, die über die
Erwerbsfähigkeit hinaus geht, auch Einblicke in schamhafte Bereiche oder psy-
chisch-physische Beeinträchtigungen wie die Suchterkrankung. Hoffnungsräu-
me sind – in der Analyse Sozialer Aktivierung – komplementär zu Angsträu-
men. Sie sind zwei Seiten einer Medaille, die sich ergänzen und gleichzeitig
auftreten: Das Risiko der Bevormundung geht mit der Chance einher, arbeits-
marktferne Menschen zu befähigen und ihnen soziale Teilhabe zu ermöglichen.

Modifizierte Dispositive als moderne Gouvernementalitätstaktik?

Mit Bezug auf Michel Foucault finden die oben beschriebenen Maßnahmen der
Arbeitsverwaltung in einem sozialstaatlichen Machtdiskurs statt, der die Le-
benswelt der Maßnahmenteilnehmenden, der Akteurinnen und Akteure der Ar-
beitsverwaltung sowie der Bürgerschaft beeinflusst. Die Wissensformation so-
wie materiale Folgen durch soziale Normen, Gesetze oder die oben beschriebe-
nen Maßnahmen der Arbeitsverwaltung sind dabei Macht- und Regierungsmit-
tel. Durch die soziale Konstruktion dieser Macht- und Regierungsmittel ist die
Durchsetzung legitimer, sozial geteilter Normalitäts- und Wahrheitsdefinitionen
ein in der Praxis komplexes Unterfangen unterschiedlichster Akteure und Dis-
kurse. Im vorliegenden Beitrag wurden dominierende Gouvernementalitätstak-

4.
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tiken und einflussreiche Diskurse wie der Aktivierungsdiskurs der aktivieren-
den Sozialpolitik untersucht.

Mit Blick auf eine soziale Randzone des ‚Normalen‘ – Arbeitslose mit so-
zialen, physischen und psychischen Beeinträchtigungen – hat sich dieser Bei-
trag die Frage gestellt, inwiefern Hoffnungs- sowie Angsträume in der sozialen
Interaktion zwischen der Bürgerschaft und Vermittlungsfachkräften der aktivie-
renden Arbeitsverwaltung entstehen. Die oben aufgezeigten empirischen Bei-
spiele zu Maßnahmen Sozialer Aktivierung7 zeigen dabei, wie der aktivierende
Sozialstaat als intervenierender Akteur auf das Individuum und seine Position
im Arbeitsmarkt einwirkt. Gegenleistungen für Sozialleistungen und die Dar-
stellung als aktives Subjekt werden auch in sozial aktivierenden Maßnahmen
eingefordert. Die Arbeitsverwaltung reicht sogar bis in die privaten Sphären. In
dieser Interaktion können Angsträume installiert werden, indem die Arbeitslo-
sen in Bewährungsproben auf die Rechtmäßigkeit ihres Leistungsbezuges, ein
angemessenes Bewerbungsverhalten oder ihre Bereitschaft zur Aktivität geprüft
werden. Insofern wirken auch oben skizzierte Maßnahmen als Regierungsmittel
der Arbeitsverwaltung im aktivierenden Sozialstaat. In diesem Kontext können
seitens der Arbeitslosen Befürchtungen einer missglückten Inszenierung als ak-
tives Subjekt, aber auch Ängste vor Statusverlust und Sanktionen auftreten. Da-
mit bestätigt die vorliegende Analyse die Erkenntnis, dass Angstmobilisierung
integraler Bestandteil „(re-kommodifizierender) Entsicherungspolitik im heuti-
gen liberalisierten Wohlfahrtskapitalismus“ ist. Die die Reformpolitik beglei-
tende Entsicherung trifft vielfach auf ohnehin unsichere Lebensverhältnisse;
und sie ängstigt besonders diejenigen, die dem sozialen Abstieg „ins Auge se-
hen“ (Betzelt/Bode 2017: 212f).

Dennoch installieren sozial aktivierende Maßnahmen, wie die Theater-
oder Hundehaltermaßnahme, sozial abgestiegenen Langzeitarbeitslosen auch
Hoffnungsräume, indem Ängste und Bedürfnisse der Maßnahmenpartizipieren-
den staatlich identifiziert und anerkannt werden. Dadurch, dass zunächst indi-
rekt arbeitsmarktrelevante Unterstützungsleistungen erfolgen und Angebote auf
die Bedarfe zugeschnitten werden, eröffnen sich Hoffnung spendende Perspek-
tiven für die Teilnehmenden. Dabei können Schutzräume entstehen zur Bear-
beitung individueller Ängste von Arbeitslosen vor dem Arbeitsmarkt oder so-
zialen Problemen, etwa in der Theatermaßnahme oder dem geduldeten Alko-
holkonsum von Suchterkrankten. Des Weiteren sind die dargestellten Maßnah-
men ein Beispiel für sich modifizierende sozialstaatliche Dispositive: Hier ver-
schiebt sich das Verhältnis von Individuum, Staat und Markt. Die auf Alltags-
kompetenzen, soziale Fähigkeiten und soziale Teilhabe von sehr arbeitsmarkt-
fernen Personen zielenden Maßnahmen widersprechen der üblichen Logik ei-

7 Für eine breitere Darstellung von Maßnahmen Sozialer Aktivierung siehe (Freier 2016).
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nes hohen Drucks auf zeitnahe Arbeitsmarktintegration. Denn faktisch errei-
chen leistungsbeziehende Arbeitslose im Aktivierungsdiskurs erst dann einen
Normalitätsstatus, wenn sie eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, die sie von sozi-
alstaatlichen Leistungen unabhängig macht. In anderen Worten stehen hier
„Kundinnen und Kunden“ außerhalb des Menschenbildes der aktivierenden So-
zialpolitik, da sie die Grenzen der eigentlichen Erwerbsförderung aufzeigen. So
ist auch die in Maßnahmen Sozialer Aktivierung adressierte Klientel als er-
werbsfähig definiert (mindestens drei Stunden am Tag), obwohl meist eine
Kombination aus sozialen, finanziellen, psychischen und physischen Problemen
langfristig die Chance einer Erwerbstätigkeitsaufnahme stark mindert. Gleich-
wohl ermöglichen Maßnahmen Sozialer Aktivierung ihren Teilnehmenden
einen legitimen Ort und sozialen Status, in dem sie trotz bestehender Nicht-Er-
werbstätigkeit ihre Aktivität demonstrieren können. Dabei modifizieren sich die
Deutungsmuster zur Aktivierung und Integration, indem das Primärziel der Ar-
beitsmarktintegration in den Hintergrund rückt und die Maßnahmenteilnahme
selbst zum Ziel wird. Denn hiermit signalisieren die Teilnehmenden ihre Ge-
genleistung und erreichen einen legitimen Status als aktives Subjekt. So ist die
eigentliche Funktion diejenige, dass die Personen trotz ihrer Arbeitslosigkeit
bei definierter Arbeitsfähigkeit eine legitime soziale Position außerhalb des Ar-
beitsmarktes erreichen können. Dementsprechend wirken solche Maßnahmen
auch dekommodifizierend, trotz rekommodifizierender Tendenz aktivierender
Sozialpolitik (Dingeldey 2011; Dingeldey 2007).

Außerdem rücken diese Maßnahmen durch sozialpädagogische Angebote
und Elemente mit ‚Dienstleistungscharakter‘ von dem Bild der ‚normalen‘ be-
schäftigungsfördernden Maßnahme ab. Damit sind Maßnahmen Sozialer Akti-
vierung Ausdruck einer veränderten staatlichen Adressierung von Langzeitar-
beitslosen, indem sie sich auf die Person als Ganzes richten und Formen der
Bearbeitung von Ängsten und Problemlagen, der Selbstverwirklichung und der
selbstbestimmten Lebensführung vor die eigentliche Förderung der Arbeitsfä-
higkeit setzen. Welche Rückschlüsse eröffnet dies für die Verfasstheit der ge-
genwärtigen Gouvernementalität?

Foucault identifizierte schon ab dem 20. Jahrhundert, im Zuge des sich ent-
wickelnden Liberalismus, einen gewonnenen Einfluss der politischen Ökono-
mie in der Regierungsweise. Sozialstaatliche Interventionen zielen seitdem da-
rauf, die Erfordernisse eines freien Marktes abzusichern und Subjekte zu Unter-
nehmern ihrer selbst zu gestalten, die ihre Existenz letztlich als Marktchance
aufzufassen haben (Foucault 2004). Untersuchungen der Subjektivierungsform
wie zum flexiblen Menschen (Sennett 1999) oder dem erschöpften Selbst (Eh-
renberg 2004) haben in den vergangenen Jahren bereits Formen der Selbstfüh-
rung dargestellt, die in Interdependenz mit den Strukturen der kapitalistischen
Wettbewerbsgesellschaft und Fremdführungstechniken entstehen. These dieses
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Beitrages ist, dass die hier vorgestellten Hoffnungs- und Angsträume in den
Maßnahmen Sozialer Aktivierung Ausdruck einer sich an moderne Subjektivie-
rungsweisen anpassenden Arbeitsverwaltung ist. Statt bürokratischer Diszipli-
nierungsinstrumente werden sozialpädagogische und kooperative Unterstüt-
zungsmittel eingesetzt, damit die Subjekte sich letztlich selbst helfen. Insofern
passen sich die Instrumente der Subjektfigur des aktiven Selbst an, dessen Wohl
sich auf individuellen Lebensentscheidungen, Leistungen für Statuserhalt oder
-erwerb und Selbstverwirklichung gründen soll. Damit erstreckt sich der Druck
zur Selbstvermarktung bis hin zu den Arbeitslosen und weitet das Risiko des
Scheiterns vom Arbeitsmarkt auf die Bewährungsproben der Arbeitsverwaltung
aus.

Geleitet von New Public Management wird die Arbeitsverwaltung in ihrer
Arbeitsorganisation, den Unterstützungsleistungen und in ihrer Sicht auf die
Leistungsbeziehenden an managerialen und marktlichen Logiken ausgerich-
tet (Sondermann et al. 2014; Ludwig-Mayerhofer et al 2009). Das Aktivie-
rungsparadigma erfasst dabei auch das Arbeitsfeld der Vermittlungsfachkräfte
in der Arbeitsverwaltung, die sich als „Aktivfachkraft“ selbstinitiativ, aktiv so-
wie mit ihrer Kreativität und Subjektivität in die Arbeitsverwaltung einbringen
sollen (Freier et al.2016). Die oben aufgezeigten Hoffnungsräume im aktivie-
renden Sozialstaat scheinen nur in Begleitung von oder dem Potenzial zur
Angst aufzutreten. Ein intensiver staatlicher Zutritt in die Lebenswelt von Ar-
beitslosen, bspw. über Maßnahmen Sozialer Aktivierung, birgt das Risiko der
Bevormundung, wie auch die Chance der Befähigung. Die sehr sozialpädago-
gisch ausgerichteten Maßnahmen bringen somit auch die Problematik des dop-
pelten Mandats sozialer Arbeit mit sich. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
haben ein Mandat gegenüber ihren Adressat*innen, genauso wie gegenüber
staatlichen Trägern als Repräsentanz der Gesellschaft. Diese strukturelle Ein-
bettung führt in der Praxis sozialer Arbeit zu einem Spagat zwischen Hilfe und
Kontrolle. Soziale Arbeit, und so auch die Maßnahmen Sozialer Aktivierung,
stehen vor der Aufgabe „ein stets gefährdetes Gleichgewicht zwischen den
Rechtsansprüchen, Bedürfnissen und Interessen des Klienten einerseits und den
jeweils verfolgten sozialen Kontrollinteressen seitens öffentlicher Steuerungs-
agenturen andererseits aufrechtzuerhalten“ (Böhnisch/Lösch 1973: 27f). Dabei
sind Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen nicht nur dem Staat und ihren
Klient*innen, sondern auch der Fachlichkeit ihrer Disziplin verpflichtet. Der
Rückgriff auf Theorien und Methoden der Profession sozialer Arbeit ermög-
licht es, Situationen zu analysieren und zu bewerten. Silvia Staub-Bernusconi
fundiert Leitlinien der Profession sozialer Arbeit neben der Wissenschaft auch
in einem auf Menschenrechten und Gerechtigkeitsprinzipien basierenden Refe-
renzsystem, um eine reflexive Distanz gegenüber den Adressat*innen, der Poli-
tik und Trägern herzustellen (Staub-Bernasconi 2007). Wie in der sozialen Ar-
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beit sollten in Maßnahmen Sozialer Aktivierung sowie der Arbeitsverwaltung
die Profession als drittes Mandat in den individuellen Interaktionen zwischen
Fachkräften und Arbeitslosen Einsatz finden, um im Konfliktfall der beiden
oberen Mandate eine fachlich und ethisch fundierte Entscheidung treffen zu
können.

Denn auch wenn der Sozialstaat sich nicht allein der (Wieder-)Herstellung
der Arbeitsfähigkeit widmet, sondern in Maßnahmen Sozialer Aktivierung auch
Problemlagen adressiert, die für das Wohlergehen und die selbstbestimmte Le-
bensführung seiner Bürgerschaft relevant sind, so gibt es für Hilfe und Kontrol-
le Grenzen, wie eine Vermittlungsfachkraft pointiert:

„Aber geht immer alles nur, wenn der Kunde will. Und es gibt wirklich Punkte wo
man jemand dann nicht mehr helfen kann. Wenn der zu keiner Mitarbeit bereit ist,
dann können wir nur sagen, o.k. man kann nicht jeden retten. Dann kann man halt
schauen, dass man die finanzielle Situation stabilisiert. Aber zwingen sich helfen zu
lassen, können wir auch keinen.“ (Interview02Regio06).
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